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Betriebsanleitung für einen Arbeitskorb für zwei Personen  
Typ FE 1071 

 
1. Das Betreiben des Arbeitskorbes hat entsprechend den 

jeweils gültigen nationalen Vorschriften (Sicherheitsregeln 
für hochziehbare Personenaufnahmemittel,  zur Zeit BGR 
159 Ausgabe 10.1989) zu erfolgen. 

 
2. Vor Inbetriebnahme des hochziehbaren 

Personenaufnahmemittels ist dies der zuständigen 
Berufsgenossenschaft schriftlich anzuzeigen, auf Verlangen 
auch die Inbetriebnahme nach längeren Arbeitspausen und 
nach Standortwechsel. Die Anzeige muss mindestens 14 
Tage vor dem Einsatz erfolgen. 

 
3. Die auf dem Typenschild angegebenen Kenndaten über Eigengewicht, 

Nutzlast, Gesamtgewicht, besonders aber die erforderliche Mindesttragkraft 
des Hebezeuges sind unbedingt zu beachten und einzuhalten. 

 
4. Das Fördermittel darf nur mit zwei Personen betrieben werden, die sich mit 

Sicherheitsgeschirren an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten 
anzuschlagen haben, wenn dieses zum Beispiel durch Verhaken oder 
Aufsetzen kippen kann. Die beiden Anschlagpunkte befinden sich auf 
Geländerhöhe an den Längsträgern des Rahmens. Das in Gewicht genau 
begrenzt mitgeführte Werkzeug und Material ist gegen Verschieben, 
Umkippen und Herabfallen an dem dafür vorgesehenen Platz zu sichern. 

 
5. Bei dem Arbeitskorb ist auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der 

Lasten zu achten. Lastanhäufungen sind zu vermeiden. Als Ein- und 
Ausstieg sind die in den Seitenschutz eingearbeiteten Tritte zu verwenden. 

 
6. Ortsveränderliche Krane sind an jedem Aufstellungsort vor ihrem ersten 

Einsatz als Hebezeug für Personenaufnahmemittel auf Verlangen der 
Berufsgenossenschaft einer Prüfung durch einen Sachverständigen bzw. 
Sachkundigen zu unterziehen. 

 
7. Vor der ersten Inbetriebnahme am Aufstellungsort ist eine Probefahrt mit der 

Nennlast des Personenaufnahmemittels in allen Fahrtbewegungen 
vorzunehmen. 

 
8. Für die einwandfreie Durchführung des Betriebs ist ein Aufsichtsführender 

zu bestimmen und auf Verlangen der Berufsgenossenschaft dieser zu 
benennen. Die Bedienungsperson und der Hebezeugführer sind von dieser 
Aufsichtsperson schriftlich über die Bedienungsanweisung des Fördermittels 
in Kenntnis zu setzen. 
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9. Zum Ein- und Aussteigen der Bedienungsperson muss das Fördermittel am 
Boden abgesetzt werden. 

 
10. Die Verständigung zwischen dem Hebezeugführer und den Personen im 

Arbeitskorb muss jederzeit gewährleistet sein, gegebenenfalls durch 
Einweisen, Funksprechverkehr oder dergleichen. 

 
11. Die Einrichtungen sind nach Bedarf, jedoch jährlich mindestens einmal in 

allen Teilen auf Betriebssicherheit durch einen Sachkundigen zu prüfen. Das 
Ergebnis der Prüfung ist schriftlich festzuhalten. Auf Verlangen der 
Berufsgenossenschaft ist ein Prüfbuch zu führen. 

 
12. Eigengewicht des Arbeitskorbes:   190 kg 

Nutzlast:      250 kg 
Zul. Gesamtgewicht:    440 kg 
Erf. Mindesttragfähigkeit des Hebezeuges: 660 kg 
Höchstzul. Personenzahl:    2 

 
13. Am Arbeitskorb ist ein Drahtseil mit einer Länge von 1400 mm zum 

Anschlagen an ein Hebezeug befestigt. 
 
 
Wartung des Arbeitskorbes 
 

1. Das Fördermittel ist nach Verwendung rechtzeitig zu reinigen und gegen Rost 
zu schützen. 

 
2. Die Zugöse ist nach DIN 685 regelmäßig zu prüfen. 

 
3. Ist eine Sicherheitsüberprüfung, vor allem der Zugöse und der Druckfeder, 

wegen Verschmutzung nicht möglich, darf das Gerät als 
Personenaufnahmemittel nicht mehr verwendet werden. 

 
4. Die Lenkrollen an der einen Seite des Arbeitskorbes sind zu schmieren und 

gangbar zu halten. 
 

5. Ein Auswechseln des Drahtseils, der Zugöse und/ oder der Druckfeder darf 
nur vom Hersteller durchgeführt werden. 


